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ZUR SILSERSEE-FRAGE.
Im Bündnerischen Amtsblatt hat das „Konsortium für die Verwertung der Silsersee-

Bergeller Wasserkräfte", vertreten durch Dr. jur. A. Meuli in Chur und Ingenieur
A. Salis in Zürich, durch die kantonale Baudirektion zu allfälligen Einspiachen
gegen die mit der Gemeinde Sils (Oberengadin) und den 6 Bergeller Gemeinden
abgeschlossenen Konzessionsverträge auffordern lassen.

Binnen nützlicher Frist hat die Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz
gegen das Silsersee-Projekt eine eingehend begründete Einsprache erhoben, welche
die einstimmige Billigung des Zentralvorstandes in seiner Sitzung vom 17. Dezember
1921 gefunden hat und in folgenden Anträgen gipfelt:

1. Der Kleine Rat des Kantons Graubünden möge den Konzessionen für die
Verwertung der Silsersee-Bergeller Wasserkräfte grundsätzlich die Genehmigung
verweigern, weil dadurch grössere öffentliche Interessen gefährdet weiden. (Ait. 4

und 5 des Bündnerischen Wasserwerkgesetzes vom 18. März 1906.)
Eventuell, d. h. bei Geneigtheit des Kleinen Rates zur Genehmigung dieser

Konzessionen:
2. Der Kleine Rat des Kantons Graubünden möge vor Erteilung der nachgesuchten

Genehmigung eine Sachverständigen-Kommission ernennen, in welcher auch der
Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz eine Vertretung gesichert ist und
welche einen gutachtlichen Vorschlag auszuarbeiten hat zur Verbesserung und
Ergänzung der Konzessionsverträge im Sinne fester Garantien gegen
Schädigungen des Landschaftsbildes in der Umgebung des Silsersees und gegen spätere
Erweiterung der geplanten Kraftwerke.

Gestützt auf die Vorschläge dieser Sachverständigen-Kommission für Heimatschutz-

und Naturschutz-Garantien wolle der Kleine Rat bei allfalliger
Genehmigung der Konzessionsverträge alle weitern Bestimmungen festsetzen, die
im öffentlichen Interesse erforderlich sind und bestimmen, welche Detailpläne vor
Beginn der Bauarbeiten noch zur Genehmigung vorzulegen sind; die Genehmigung

sei erst nach Konsultierung der vorgeschlagenen Sachverständigen-Kommission

zu erteilen. (§§ 6 und 7 der Ausführungsverordnung zum Graubündnerischen

Wasserwerk-Gesetz.)
Über die sachlichen Gründe und die ästhetischen Befürchtungen geben bereits

die im Auftrage des Zentralvorstandes für Heimatschutz von zweien seiner Mitglieder
verfasste Darstellungen in der Heimatschutz-Zeitschrift Aufschluss: im Heft Nr. 5/6
(Mai/Juni) von 1918, Seite 64: „Unsere Stellung zur Frage der Silsersee- und Bergeller-
Wasserkräfte" von F. Otto, und im Heft Nr. 3 (Mai/Juni) von 1919, Seite 58: „Wasserwerke

am Silsersee" von A. Rollier. Der Kürze halber muss auf diese beiden
grundlegenden Zusammenfassungen verwiesen werden, die auch der Einsprache beigelegt

wurden. Auf eine Wiedergabe der rechtlichen Erörterungen der letzteren, welche
auf dem Heimatschutzartikel im schweizerischen Wasserwirtschaftsgesetz und auf der
bündnerischen Wasserrechtsgesetzgebung fussen, mü«sen wir hier aus naheliegenden
Gründen ebenfalls verzichten, obwohl sie einen wichtigen Platz einnehmen, weil
nun glücklicherweise auch rechtliche Handhaben nicht mehr fehlen wie früher.
Das ist eine köstliche Frucht der Eingabe des Schweizerischen Heimatschutzes von
1911 an den Bundesrat zum Wasserwirtschaftsgesetz, das vielleicht gerade für den
Silsersee grosse Bedeutung gewinnt.

An neuen o 1er stärker betonten Befürchtungen für die Schönheit des Silsersees,
trotz einem gewissen Bestreben der jetzigen Konzessionäre nach Berücksichtigung

Im LündneriscKen Amtsblatt Kat äas „Konsortium für ciie Verwertung cier Lilsersee-
IZergelier Wasserkräfte", vertreten ciurcii Or. jur. ^. ivieuli in Obur unci Ingenieur
^X. Labs in ZüricK, ciurcn ciie Käiitonaie öaudirektiun zu allfälligen kinspiacken
gegen ciie mit 6er Oemeinde Liis (Oderengadin) und den 6 IZergelier Oemeinden
adgesclilossenen Konzessionsverträge auffordern lassen.

Linnen nützlicber frist iiat die Lcbweizeriscbe Vereinigung für bieimaiscbutz
gegim das Lilsersee Projekt eine eingebend begründete Hinspracbe erboben, welcbe
die einstimmige lZiiligung des Zentralvorstsndes in seiner Litzung vom 17. Oezember
192> gefunden bat und in folgenden gipfelt:

1. Oer Kleine pst des Kantors Oraubünden möge den Konzessionen für die Ver-
wertu„g der Liisersee-Lergeiier Wasserkräfte STn/kl/s«'/?//^ c//e Oe/?e/im/^««^ ve/'-

lVtt^e/'«, weil dadurcb grössere üifentiicbe Interessen gefäbrdet werden, (^it. 4

und 5 des kZündneriscben Wasserwerkgesetzes vom 18. IVlärz 1906.)
^i?«/«e//, d. K. bei Oeneigtbeit des Kleinen Pates zur Oenebmigung dieser

Konzessionen:
2. Oer Kleine pst d?s Ksntons Oraubünden möge vor Erteilung der nacbgesucbten

Oenebmigung e/«c? 5ac/^e^/a>/^>r?«-/<omm/5s/5>« ernennen, in welcker sucb der
Lcbweizeriscbe,i Vereinigung für bieimatsckutz eine Veitretung gesickert ist und
weicke einen Fll/ac/i///c//e« i/o«c^/r?^ auszuarbeiten Kat zur Verbesserung und
Ergänzung der Konzessionsverträge im Linne fester Oarantien gegen Lcbädi-
gungen des LanciscKaltsbildes in der Umgebung des Lilsersees und gegen spätere
Erweiterung der geplanten Kraftwerke.

Oestützt auf die Vorscbiäge dieser LacKverständigen-Kommission für bleimat-
sckutz- und KsturscKulz-Oarantien wolle der Kleine pst bei sllkslliger Oe-
nenmigung der Konzessionsverträge a//r? lvtt'/e/'« S«//«/««/?^« /e>/s<'^<'«, c//e

/m cM'/tt/Zc/ee?« /«/r?M5e erkorderiick sind und bestimmen, ive/c-Zie Oeisilpisne vor
IZeginn der iZausrbetten nocb zur Oenebmigung vorzulegen sind; die Oenebmi-
gung sei erst nscb Konsumierung der vorgescblsgenen LacKverständigen Kom-
Mission zu erteilen. 6 und 7 der ^uskübrungsverordnung zum Orsubünd-
neriscben WasserwerK-Oesetz.)
Ober die sacbiicben Orüude und die ZstbctiscKen tZekürcbtungen geben Kereits

die im >Xufirage des Zeritraivorstsndes für bieimstscbutz von zweien seiner Ivlitgiieder
verfssste Darstellungen in der bieimstscbutz-Zeitscbrikt ^ukscbiuss: im Heft Kr. 5/6
sivlsi/^uni) von 1918, Leite 64: „Unsere Lteliung zur frage der Lilsersee- und IZergelier-
Wasserkräfte" von p. t^tto. und im blett Kr. Z (ivlsi/luni) von 1919, Leite 58: „Wasser-
werke am Lii-;ersee" von ^, poiiier. Der Kürze bsiber muss suf diese beiden
grundlegenden Zusammenfassungen verwiesen werden, die sucb der Hinsprscbe beige-
legt wurden, /^uf eine v^iedergsbe der recbtlicben Erörterungen der letzleren, welcbe
auf dem bleimstscbutzsrtikei im scbweizeriscben Wssserwirtscbsftsgesetz und auf der
bündneriscben w'ssserrecbtsgesetzgebung küssen, müssen wir bier aus nabeliegenden
Oründen ebenfalls verzicbten, obwobi sie einen wicbtigen Platz einnebmen, weil
nun giückiicberweise aucb recbtbcbe biandbaben nicbt mebr febien wie früber.
Das ist eine Kö^tiicbe frucbt der Eingabe des Lcbweizeriscben bteimatscbutzes von
191 l an den Bundesrat zum Wasserwirtscbaktsgesetz, das vielieickt gerade kür den
Lilsersee grosse sZedeutung gewinnt.

^n neuen o ler stärker betonten lZekürcKtungen kür die LcKönKeit des Lilsersees,
trotz einem gewissen öestreben der jetzigen Konzessionäre nacK LerücKsicbtigung



der Heimatschutzinteressen, hebt die Einsprache hervor: die grosse Gefahr starker
Abrutschungen der reizvollen Ufer durch die systematische tiefe Absenkung im
Winter und die dadurch an den Rändern brechende Eisdecke (Mitreissen der Ufererde

und Wurzeln durch abstürzende Eisblöcke), die wahrscheinliche Störung der
Grundwasserverhältnisse im Quellgebiet zwischen Maloja und Septimer-Pass durch
den Stollenbau; die ständige Trübung des klarblauen Silserseewassers durch die
zeitweilige (zur Wiederauffüllung des nach dem Bergell abgelenkten Sees notwendige)
Umleitung der geschiebereichen Orlegna (Ausfluss d°s Cavologgio-Sees im Bergell)
und des sonst in den Silvaplanersee fliessenden Fexbaches nach dem Silsersee, und
endlich die jahrelangen Verwüstungen während der Bauperiode an wichtigsten Stellen.

Aber über diese zunächstliegenden ästhetischen Befürchtungen hinaus, die ernst

genug sind, beruft sich der Heimatschutz auch auf moralische Gegengründe, auf
Gründe der Heimatschutzges/««««^ wie sie sich gerade hier aufdrängen :

1. Das zwingende Bedürfnis für ein Silserseewerk ist noch nicht da und wird sich
vielleicht nie einstellen.

2. Der Kraftexport nach dem Auslande und die Abführung von Wasser nach einem
andern Stromgebiet kann im Falle des Silserseeprojektes zu schweren politischen
Komplikationen führen. (Militärische Gefahr bei einem Konflikt!)

3. Ein allfälliges späteres Stromausfuhrverbot führt mit unbedingter Folgerichtigkeit
zur Errichtung von Fabriken im Engadin und zur Industrialisierung des Landes,
mit all ihren schweren Nachteilen für die Schönheit dieses Hochtales.

4. Dem Strombedürfnis des Engadins kann von anderer Seite begegnet werden.
5. Dem Verkehrsbedürfnis des Bergells kommt die schon erfolgte Einführung von

Automobilkursen viel besser entgegen als eine eigene Bergellerbahn.
6. Auch die blosse Absenkung des Silsersees und die Veränderung dreier Flussläufe

(nämlich auch des Inns, in den künftig das Silserseewasser «/«a«/gepumpt
werden müsste) haben so schwere Nachteile für die Unberührtheit und Schönheit

des Silsersees zur Folge, dass, um einer spekulativen Ausbeutung willen,
der Silsersee nicht angetastet werden darf.
Schliesslich muss noch auf zwei dringende Gefahren hingewiesen werden (wie

es auch die Einsprache tut), die sich aus den Konzessionsverträgen ergeben:
Einmal erhellt aus dem Verteilungsvertrag mit der Gemeinde Sils, dass das

Konsortium sich schon jetzt deren Wasserrecht-Anteil am Silvaplanersee sichert, dass

man also keineswegs mit dem jetzt geplanten Ausbau des Kraftwerkes zufrieden
sein wird, sondern insgeheim schon viel grössere Pläne hegt, von denen man
vorsichtigerweise jetzt in der Öffentlichkeit noch schweigt. Gib dem Teufel den kleinen
Finger, so hat er dich bald an der ganzen Hand. Die vom Heimatschutz 1918
geforderte Zusicherung des Verzichtes der massgebenden Behörden (also z. B. der
Konzessionsgemeinde Sils) auf spätere Vergrösserung des Wasserwerks, z. B. des
endgültigen Verzichtes auf Stauung des Silsersees, ist nicht gegeben worden. Man kann
sich also auf alles gefasst machen.

Und sodann wird die Gefahr um so grösser, weil der Verleihungsvertrag die
Übertragung der Konzession durch die jetzigen Inhaber an beliebige Drittpersonen
vorsieht. Sobald die Sache perfekt ist, könnte man erleben, dass italienische
Grossindustrielle und Finanzbarone am Silsersee befehlen, und ob diese gerade Sinn und
Willen zur Erhaltung seiner Schönheiten hätten, darf füglich bezweifelt werden.
Hier kann der Heimatschutz nur eine klare Stellung beziehen; sie liegt in der Parole:
„Hände weg!" A. R.
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der bleimatscbutzinteressen, bebt die fin8pracbe Kervor: die grosse Oekabr starker
^brutscbungen cler reizvollen fiter durcb ctie svstemstiscbe tiefe Absenkung im
Winter und ctie dsdurcb an cten pändern brecbende fisdecke (ivlitreissen cter fiter-
ercte unct Wurzeln cturcti abstürzende fisbiöcke), ctie wäbrscbejlilicke Störung cter

Orundwasserverbäitnisse im (Juellgebiet zwiscken iViäiojä unct Leptimer pass durcb
cten Ltoilenbau; clie ständige Trübung cles Klarblauen Lilserseewassers cturck ctie zeit-
weilige (zur Wiederaukküliung ctes nscb ciem Lergell abgelenkten Lees notwendige)
Umleitung cier gescbiebereicben Orlegna (^uskiuss ci^s Osvoioggio Lees im Lergell)
unci cies sonst in cien Lilvapianersee kliesseucien fexbscbes nscb ciem Lilsersee, unci

encilicb ciie jsbrelangen Verwüstungen wäbrenci derLsuperiode an wicbtigslen Lteiien.
^Xber über ciiese zunäcbstliegencien ästbetiscben Letürcbtungen binsus, ciie ernst

genug sinci, beruft sicb cier bieimatscbutz aucb auf mo/-a/«c/?e Oegengrüncie, auk

Orüncie cier bieimatscKutz^c?z/««««A wie sie sicb gerade bier aufdrängen:
1. Das 5iv/««i?«c/e öedürknis für ein LiiserseewerK ist nocb «/c/?/ c/e? und wird sicK

vielieickt nie einstellen.

2. Oer Krsktexport nacK dem Auslände und die H,bkübrung von Wasser nscb einem
andern Llromgebiet Kann im falle des LiiserseeprojeKtes zu scbweren /?oW«c«c?«
Komplikationen kübren. (ivlilitäriscke OefaKr bei einem Konflikt!)

Z. fin ailkslliges späteres LtromauskuKrverbot kübrt mit unbedingter foigericbtigkeit
zitt/- z?^/c/!/tt«^ vo« /Äö^e« //n z?«Sack« und ^«^ /«c/ll5/«a//s/c?/'«/?F c/c?5 /.c?«c/c?s,

mit all ibren sckweren KacKteiien kür die LcKönKeit dieses blocktsles.

4. Oem Ltrombedürknis des fngadins Kann von anderer Leite begegnet werden.
ö. Oem VerKebrsbedürkriis des Lergells Komnit die scbon erfolgte finkübrung von

^utomobiikursen viel besser entgegen als eine eigene Lergelierbabn.
6. ^ucb die blosse /lösc?«^««F des Lilsersees und die Veränderung dreier fiuss-

iäuke (nämlicb aucb des Inns, in den Künftig das Liiserseewasser /tt/?a«/gepumpt
werden müsste) Kaben so 5c?«ive/'c? vVac«/«/«? /«> c//e tV«öe?/'ö/!r/«ttk' ««c/ 5c/?ö'«-

«e// c/l?s Z/KeM« zur folge, dass, um einer spekulativen Ausbeutung willen,
c/e?^ 5//5r?/'^6 «/c«^ a«^e/as/e/ ive/'c/c?« c/c?//.

LcbliesslicK muss nocb auk zwei dringende Oeksbren Kingewiesen werden (wie
es auck cbe finsprscke tut), die sicK aus den Konzessionsverlrögen ergeben:

finmai erbeilt aus dem Verteilungsvertrag mit der Oemeinde Liis, dass das Kon-
sortium sicb scbon jetzt deren Wasserrecbt-^nteii sm 5//va/?/a/?e^55e sicbert, dsss
man als« Keineswegs mit dem jetzt geplanten Ausbau des Kraftwerkes zufrieden
sein wird, sondern /«LZ?/?«/» sc«o« v/c?/ Fwssc?« /^/ä«c? Kegt, von denen man vor-
sicbtigerweise jetzt in der ÖkkentlicKKeit nocK sckweigt. Oib dem Teufel den Kleinen

finger, so Kat er dick bald an der ganzen bland. Oie vom bieimatsckutz 1918
geforderte ZusicKerung des Verzicbtes der massgebenden Lebörden (also z. L. der
Konzessionsgemeinde Liis) auf spätere Vergrösserung des Wasserwerks, z. L. des end-

gültigen Verzicbtes auf F/a««»^ des Lilsersees, ist «/c«/ gegeben worden, ivlan Kann
sicK also auf alles gekasst macKen.

Und sodann wird die OefaKr um so grösser, weil der VerleiKungsverirsg die
c/öc?/^raFtt/?F c/c?/' /^«^«s/o« durck die jetzigen InKaber o« öe/zc'ö/^c? /)tt///?cv50ttc>«
vorsiebt. Lubaid die Lacke perfekt ist, Könnte man erleben, dass iiaiieniscbe Oross-
industrielle und finanzbsrone am Lilsersee befeblen, und ob diese gerade Linn und
Willen zur frbaltung seiner Lcnönbeiten bätten, darf füglicb bezweifelt werden,
biier Kann der bteimatscbutz nur e/«c? Klare Ltellung bezieben; sie liegt in der Parole:
,,//ä«c/e u>eF/" /l, /?.
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